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Dieses Leaflet ist als Richtschnur für grobe 
Auslegung von Notstromanlagen gedacht 
Für eine genaue Berechnung stehen wir im 
Detail gerne zur Verfügung 
 
a) Abgasanlagen  

Die u.a. Tabelle gibt einen groben Überblick 
über Raumbedarf und Lüftungsöffnungen und 
Durchmesser der Abgasleitungen bis zu einer 
Länge von ca. 30m  
Es ist zu beachten, dass diese Leitungen noch 
80 bis 100mm isoliert werden  
d.h.: für  Abgasrohr ISO 150 =169,2mm 
mit 100mm Isolierung DN gesamt=ca. 370mm  
Daraus folgender Wanddurchbruch mindestens 
450 x 450mm oder Kernbohrung Nw 450mm 
 

b)Lüftungsanlagen in Bezug auf 
Schallforderungen  Schalldruck in dB(A)  

 
Grobe Richtline: 1m Kulissenlänge gibt eine 
Dämmung um ca. 20 dB!  

Beispiel:   
Gefordert sind 65 dB(A) in 1m vor 
Lüftungsöffnung: 
Schallpegel lt. Motordatenblatt = 102 dB(A) in 1m 

 
D.h.: um auf 65 dB in 1m zu kommen, muss der 

Lärm um 37 dB (102-65) gedämpft werden. 
 

Ergibt eine Kulissenlänge von mind. 2m  
+0,5m Anschlussverbauten bzw. Wert „X“ aus 
untenstehender Tabelle 
d.h.:  Es ist bei der Raumauslegung für den 
benötigten Kulissenschaldämpfer eine Länge 
von mind. 2,5 - 2,8  m zu berücksichtigen  



 
  
Emissionsgrenzwerte für Notstromaggregate in Österreich 
Betriebsdauer < 50h/Jahr 

 

Umrechnung mg/m3 in g/kWh 

 

 

 
Sonderthema Österreich:   
Containeraggregat auf dem Dach aufgestellt 
  Auszug aus den Vorgaben der MA37 Wien  Stand August 2011 
 
2.1. Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m 
darf der Inhalt von Lagerbehältern auf dem Dach in Summe nicht 
mehr als 1000 Liter Dieselkraftstoff betragen, wobei eventuell 
weitere im Container gelagerte brennbare Flüssigkeiten in dieser 
Menge beinhaltet sind. 
 
2.2. Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m und 
nicht mehr als 32 m darf der Inhalt von Lagerbehältern auf dem 
Dach in Summe nicht mehr als 500 Liter Dieselkraftstoff betragen, 
wobei weitere im Container gelagerte brennbare Flüssigkeiten in 
dieser Menge beinhaltet sind. 
 
2.3. Die Aufstellfläche des Containers muss den Anforderungen an 
die Decke bzw. den Fußboden eines Brennstofflagerraumes gemäß 
Punkt 3.9 der OIB-Richtlinie 2 "Brandschutz" entsprechen; d.h.die 
Decke bzw. der Fußboden muss in REI 90 und A2 ausgeführt 
werden, die oberste Dacheindeckung bzw. Aufstellfläche sowie die 
Einhausung des Containers muss A2 entsprechen. 
 
2.4. In einem Abstand von 5 m von den Außenwänden der 
Container dürfen sich keine Öffnungen in der Gebäudehülle  
(Lüftungsöffnungen, Brandrauchentlüftungen,  
Druckentlastungsorgane, ...) befinden.  
Anderenfalls sind Außenwände des Containers selbst in EI90 u.A2 
auszuführen oder gleichwertige Maßnahmen erforderlich (z.B. 
Errichtung einer der Containerwand vorgesetzte Wand in EI90 
u.A2). 
 
2.5. Die Zugänglichkeit auf die Dachfläche bzw. zum Container 
muss über Treppen sowie leicht undübersichtlich erfolgen. 
 
2.6. Die kraftstoffführenden Rohrleitungen sind in einem eigenen  
Installationsschacht der Type A zu führen sowie in 
flüssigkeitsdichten Schutzrohren zu verlegen (doppelwandige 
Ausführung) und mit einem Lecküberwachungssystem auf Basis 
eines Überdrucksystems auszuführen. Sofern der Lagerraum für 
den Dieselkraftstoff (Vorratstank) mit einer flüssigkeitsdichten 
Auffangwanne vorhanden ist, genügt eine Verlegung der 
Rohrleitung in flüssigkeitsdichten Schutzrohren  
 

Grundsätzlich gültige Normen für Aggregate 
Österreich: 
DIN 6280-13 /1994; DIN ISO 8528-5; 
ÖVE ÖNORM E 8001,E8002;bzw E8007. MotV Stage IIIA 
Deutschland: 
DIN 6280-13 /1994; DIN ISO 8528-5; 
VDE0100-710/VDE 0100718 VDE0108VDE0107 VDE 0100-
560. TA-Luft/2 
 
 
Emissionsvorschriften  
Österreich: 
Bis zu einer Motorleistung von 560kW gelten seit 2010 die 
Grenzwerte der Mot V Stufe IIIA (Siehe auch Tabellen 1und 4) 
 
Über 560kW PRP Leistung gilt Stand der Technik bzw. 
mindestens TA-Luft/2 die auch in Deutschland  gilt 
NOx < 2000 mg /nm3   
CO     < 600 mg/nm3 
PM10   < 50 mg/nm3 
 
Pumpen als Verbraucher.  
z.B.: Auslegung von Sprinkleranlagen: 
Sprinkleranlagen nach VDS dürfen nur direkt oder 
Stern/Dreieck betrieben werden. 
 
Anlaufstrom bei Stern /Dr. = ca.3,5  x INenn 
Beispiel:  
Pumpe mit 100 kW cosfi =0,9 eta=0.93 
INenn = P [kW] *1000 / 1,732 *U*0.9*0.93 [V]= 172,45 A 
I Anlauf daher 172,45 *3,5= 604 A  
 
PAnlauf.: 1,732U*I*cos fiAnlauf = ca. 1,732*604*400*0,5= 
209467W = 209,4 kW          (cos fiAnlauf mit 0,5 geschätzt) 
  
D.h: Da bei Turbomotoren nur ca 50-60% der Nennleistung 
auf einen Schlag aufgeschaltet werden können also in 
diesem Fall bei 50%= 209,4kW benötigt man einen 
Dieselmotor von mind.418kWmech Daraus ergibt sich die 
folgende benötigte Aggregatleistung 
418 * Generatorwirkungsgrad (ca. 93%)= el. Wirkleistung 
=418/0,93 = 388 kWel.= 
=388/ cosfi0,8 =  485 kVA Aggregatleistung  
(PRP nach ISO8528-5) 
 
D.h.: Faustformel für die Versorgung einer 
Sprinklerpumpe nach VDS mit Stern/ Dreieckumschaltung  
 
SAggregat in [kVA]  = PPumpe in [kW]  x 4,8  
 
Um den Spannungseinbruch innerhalb der Toleranzen zu 
halten sollte der Wert der  
„ transiente Reaktanz  Xd´“ des Generators sollte bei 
Nennleistung im Bereich von 14-22 % sein um den 
Spannungseinbruch bei ca.  20% zu halten 
Diesen Wert „ Xd´“ findet man im Generatordatenblatt 
 
Zu den Sprinkleranlagen sind noch andere Gesichtspunkte 
zu beachten 
Wie z.B.: 5 satt 3 Startversuche im Fehlerfall 
10 Min Kühlnachlauf statt 2 Minuten. 
Wegschalten aller Schutzmaßnahmen außer  
den Überdrehzahlschutz. 
(Maschine läuft im Sprinklerbetrieb bis es sie “zerreißt“) 
 
Bitte beachten die oben angeführten Zahlen sind als 
Richtwerte für eine erste Auslegung zu sehen. 
Für Detailauslegungen im Projekt benötigt man 
umfangreichere Berechnungen. 
 Dafür stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 


